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Bad Waltersdorf, 27. März 1997 /ja 

 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
 

Verordnung 
über das Rasenmähen im Kurbezirk 

 
Auf Grund der §§ 40 und 41 Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115/1967 i.d.g.F. und der 
Gemeinderatsbeschlüsse vom 06.04.1989 und 25.03.1997 wird verordnet: 
 
 

§ 1. 
 
Das Rasenmähen ist in der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr im gesamten 
Kurbezirk untersagt. 
Der Kurbezirk umfaßt die gesamte KG Wagerberg, die gesamte KG Waltersdorf und von der 
KG Leitersdorf den Ortsteil Leitersdorfberg. 
 

§ 2. 
 
Übertretungen dieser Verordnung und der darauf begründeten behördlichen Anordnungen und 
Auflagen sind eine Verwaltungsübertretung und werden von der Bezirksverwaltungsbehörde 
bestraft. 

§ 3. 
 
Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
 
 

Der Bürgermeister 

RR Helmut Pichler e.h. 

 

 

Angeschlagen am: 27.03.1997 

Abgenommen am: 10.04.1997 


